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Sehr geehrter Herr Zeeb, 
 
der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) dankt für die Möglichkeit zur er-
neuten Stellungnahme. Die erneute Stellungnahme des LNV erfolgt im Namen und unter 
Vollmacht des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg aufgrund der Stellung-
nahme des Antragstellers auf die vom LNV abgegebenen Stellungnahmen vom 27. Septem-
ber 2019 und 4. Mai. 2020.  
 
Gegenstand der Stellungnahme ist die geplante Erweiterung der Abbaufläche im Südosten 
der Kiesgrube Freistett auf Flst.Nrn. 4304/12,4304 und 4304/15 der Gemarkung Rheinau 
Freistett. 
 
 
Sachstand 
 
Aufgrund eines fehlenden Summationsregisters zur Erfassung von erheblichen und nicht 
erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können die Genehmigungsbe-
hörden nicht erkennen, ob einzelne Beeinträchtigungen in Summation über der Erheblich-
keitsschwelle liegen, und daher nicht verträglich mit den Schutzzielen des Natura 2000-
Gebietes und somit nicht genehmigungsfähig sind. Deshalb hat das Zukunftsforum Natur & 
Umwelt Ortenau e.V. eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission  eingereicht. Darin 
wurden die Vorhaben im Vogelschutzgebiet Rheinniederung Kehl-Helmlingen als Praxisbei-
spiele ausführlich beschrieben. Des Weiteren wird eine Petition an den Landtag von Baden-
Württemberg in gleicher Angelegenheit eingereicht. In geeigneter Form werden auch die 
Landtagsmitglieder der relevanten Ausschüsse über den Vorgang informiert. 
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Anhand des Schreibens der Unteren Wasserbehörde vom 03. November 2022 nimmt 
der LNV zunächst chronologisch zu den Ausführungen des Vorhabenträgers Stellung. 
 
Zulässigkeit des Vorhabens insgesamt 
 
1. Der Vorhabenträger verweist in seiner Erwiderung auf die Stellungnahmen des LNV vom 
September 2019 u. Mai 2020 zu Recht darauf, dass der Mittelspecht, Schwarzspecht und die 
Gelbbauchunke keine prioritäre Arten nach FFH-Richtlinie sind. Der Fehler entstand auf-
grund der damaligen Gleichsetzung der Begrifflichkeit der „prioritären Art“ eines Natura 
2000-Gebietes (FFH) mit den Zielarten des Vogelschutzgebietes, was falsch ist. Demnach 
bedarf es keiner Einholung einer Stellungnahme der Europäischen Kommission das Vorha-
ben betreffend. 

 

2. Der vorhabenbedingte direkte Flächenentzug liegt für Mittelspecht, Schwarzspecht, 
Schwarzmilan, Baumfalke, Wespenbussard, Grauspecht, Gelbbauchunke  über der von 
LAMBRECHT & TRAUTNER angegebenen Erheblichkeitsschwelle für direkten Flächenent-
zug und ist nach § 34 BNatschG unzulässig. 
 
Die vorhabenbedingte Umwandlung von Landfläche in Wasserfläche ist  ein unumkehrbarer 
direkter Flächenverlust. Ein echter Ausgleich des direkten Flächenverlustes (nicht gleichzu-
setzen mit dem Verlust an Böden) durch das Vorhaben wäre nur gegeben, wenn das be-
troffene Natura 2000-Gebiet 1:1 um die verlorengehende Landfläche vergrößert und ent-
sprechend den Bedürfnissen der Zielarten gestaltet würde.  
 
3. Der Vorhabenträger verweist in seiner Erwiderung auf die Stellungnahmen des LNV vom 
September 2019 u. Mai 2020 auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 15. Mai 
2019, 7 C 27/17. Demnach soll das mögliche Zusammenwirken anderer Pläne und Projekte 
berücksichtigt worden sein. Eine Kumulations-/Summationswirkung schließt der Vorhaben-
träger aus. Nach dem Urteil seien nur andere Pläne und Projekte zu berücksichtigen, wenn 
Planfeststellungen/ Genehmigungen für die anderen Pläne/Projekte erteilt sind. Solche zuge-
lassenen, aber noch nicht umgesetzten Projekte mit potenziellen Auswirkungen bestehen 
nach Meinung des Vorhabenträgers gegenwärtig nicht. 

a) Summationsprüfung 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung darf sich nach § 34 Abs. 1 BNatSchG und Art. 6 Abs. 3 
FFH-RL nicht nur auf die Auswirkungen eines – zur Genehmigung gestellten – Vorhabens 
selbst beschränken, sondern hat sich auch auf solche Beeinträchtigungen zu erstrecken, die 
sich im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten ergeben können (Summations-
prüfung). Hierdurch soll sichergestellt werden, dass ein Schutzgebiet nicht durch eine schlei-
chende Beeinträchtigung durch nacheinander genehmigte Vorhaben, die für sich nicht ins 
Gewicht fallen, erheblich beeinträchtigt wird. Andere Pläne und Projekte sind in die FFH-
Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen, wenn deren Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
des Schutzgebietes verlässlich absehbar sind. Das BVerwG hat klargestellt, dass die gebo-
tene Gewissheit nicht bereits mit Einreichung eines prüffähigen Antrags gegeben sei, son-
dern erst mit Erteilung der Zulassungsentscheidung der anderen Pläne und Projekte.  

Demnach ist nach nationaler Rechtsprechung die im Planfeststellungverfahren befindliche 
„Erweiterung“ des Kieswerkes in Helmlingen und der damit vorhabenbedingte Flächenverlust 
erst nach dessen Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die geplante 
Kieswerkserweiterung in Diersheim, dessen Antrag auf Planfeststellung nach Angaben des 
Geschäftsführers Herrn Minthe noch 2022 erfolgen sollte. 
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b) Andererseits sind jedoch die bereits zugelassenen Erweiterungen der Kieswerke Helmlin-
gen, Freistett, Diersheim und Honau sowie die Erweiterung des Tanklagers in Honau, mög-
licherweise noch andere dem LNV nicht bekannte Projekte und Vorhaben, die seit der Aus-
weisung des Vogelschutzgebietes Rheinniederung Kehl-Helmlingen in das Vogelschutzge-
biet eingegriffen haben, zu berücksichtigen. Diese wurden vom Vorhabenträger jedoch nicht 
berücksichtigt. Es ist verlässlich absehbar, dass diese zugelassenen Projekte sich mit dem 
beantragten Vorhaben so summieren, dass die Erheblichkeitsschwelle nach LAMBRECHT & 
TRAUTNER weit mehr in signifikanter Weise überschritten wird, wie es in den relevanten 
Gutachten zum Vorhaben jetzt schon der Fall ist. Gleiches gilt für das 1% Kriterium. 
Die Beweislast, dass die Kumulationswirkung der zugelassenen Projekte unter Einbeziehung 
des beantragten Vorhabens keine Auswirkungen auf die Schutzziele des Natura 2000-
Gebietes hat, liegt beim Vorhabenträger und wurde nicht erbracht. Der Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung lag nur eine „isolierte Einzelbetrachtung“ des Vorhabens zu Grunde. 
Die Rechtslage wurde von den Fachanwälten Informationsdienst Umweltrecht (IDUR) ge-
prüft. 

 
Auf Grund der Beschwerde des Zukunftforums Natur & Umwelt Ortenau e.V. (ZNUO) 
an die Europäische Kommission teilt die Generaldirektion Umwelt mit Schreiben vom 
03.01.2023 folgendes mit. (Auszug) 
 
Zitat: 
>Gemäß Art. 6(3) Satz 1 der FFH-Richtlinie sind bei der Prüfung neuer Projekte in einem 
Natura 2000 Gebiet Kumulationseffekte zu berücksichtigen, die von bereits ausgeführten 
oder konkret geplanten Vorhaben ausgehen. So führt auch der Leitfaden der Europäi-
schen Kommission zu Artikel 6 dazu folgendes aus (3): „Aus mehreren, für sich allein ge-
nommen geringen Auswirkungen kann durch Zusammenwirkung eine erhebliche Auswirkung 
erwachsen. Der Gerichtshof hat festgestellt: „[D]ie Nichtberücksichtigung der kumulativen 
Wirkung von Projekten [hat] praktisch zur Folge ..., dass sämtliche Projekte einer bestimmten 
Art der Verträglichkeitsprüfung entzogen werden können, obgleich sie zusammengenommen 
möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben“ (C-418/04, C-392/96, Rn. 
76 und 82)“. 
 
Die Behörden sind daher verpflichtet, die Auswirkungen anderer bereits realisierter 
oder konkret geplanter Projekte bei der Erheblichkeitsprüfung zu berücksichtigen. Wie 
die Mitgliedsstaaten dieser Verpflichtung nachkommen, steht jedoch grundsätzlich in ihrem 
Ermessen. Als zentrales Werkzeug zur Recherche kumulativ prüfpflichtiger Pläne und Pro- 
jekte kann ein von Ihnen gefordertes Summationsregister zur Erfüllung der Verpflichtungen 
nach Artikel 6(3) der FFH-Richtlinie beitragen. 
 
Allerdings möchten wir diesen Aspekt nicht im Rahmen einer Einzelbeschwerde behandeln 
und fortführen, sondern vielmehr im Rahmen des regelmäßigen Austausches mit den deut-
schen Behörden zur Umsetzung der europäischen Naturschutzrichtlinien klären. Im Übrigen 
fügt sich die Frage nach der Gewährleistung einer vollständigen kumulativen Prüfung eben-
falls in die bereits laufenden Vertragsverletzungsverfahren zur korrekten Umsetzung der 
FFH-Richtlinie in Deutschland ein<. Zitat Ende. 
 
Anmerkung: Die Anforderung des europäischen Rechtes geht über die der nationalen Recht-
sprechung hinaus. ZNUO wird in geeigneter Form den EUGH auf die Diskrepanz hinweisen. 
 
 
4. Der behauptete Gegensatz zu weiteren Punkten des Managementplanes (MaP) für die 
Natura 2000-Gebiete „Westliches Hanauerland“ und „Rheinniederung Kehl-Helmlingen“ sol-
len laut Vorhabenträger unzutreffend sein. 

 
a) Der Vorhabenträger räumt selbst ein, dass der MaP als optionales Ziel die über 10m tiefen 
Seeteile auf eine Tiefe von 0,5 bis 10m aufgefüllt werden sollen, bezeichnet diesen Gegen-
satz des Vorhabens zum MaP sodann unverständlicher Weise als unzutreffend. 
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b) Der Vorhabenträger verlässt dann argumentativ den MaP und schwenkt zum Regional-
plan über. Demnach soll auf die vollständige Nutzung der Lagerstätte bis zur größtmöglichen 
Tiefe hingewirkt werden. Es soll eine flächen- und umweltschonende Rohstoffgewinnung 
erfolgen. 
Beim beantragten Vorhaben handelt es sich aber nicht um eine Vertiefung der Abbaustätte, 
sondern um eine flächenverbrauchende Erweiterung, die sogar ein Natura 2000-Gebiet er-
heblich beeinträchtigt. Es sei noch angemerkt, dass der Regionalplan Kapitel 3.5 „Gebiete 
für Rohstoffvorkommen“ den Abbau der Rohstoffe Sand & Kies im Vorhabengebiet 
mit: >sehr erheblich negative Umweltwirkungen auf regionaler Ebene erkennbar< bewertet. 

 
 
Spezieller Artenschutz 
 
Fledermäuse 
 
In der geänderten Artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsstudie vom Oktober 2022 wird an-
gegeben, dass vorhabenbedingt 183 potenzielle Quartierbäume verlorengehen. 
 
Als Vermeidungsmaßnahme sollen für jeden verlorengehenden Specht-Höhlenbaum ein 
Rundkasten, für die verlorengehenden potenziellen Fledermaus-Quartierbäume hälftig je ein 
Rund- bzw. Flachkasten ausgebracht werden. Demnach sollen 183 ausgebrachte Fleder-
mauskästen die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Fledermäuse ausglei-
chen, um Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht auszulösen und die Vermeidung 
von erheblichen Beeinträchtigungen nach §15 BNatschG herbeizuführen. 
 
Die Anzahl der Fledermauskästen ist viel zu gering und entspricht nicht den fachlichen An-
forderungen zum Fledermausschutz. 
 

 Nach aktuellem Kenntnisstand nehmen Fledermäuse neue Quartiere nur selten spontan an 
(ZAHN & HAMMER 2017). Sie sind auf den bewährten Quartierverbund geprägt und finden 
neue Quartiere nicht leicht, was die kurzfristige Wirksamkeit der Maßnahmen erschwert. Um 
die Wahrscheinlichkeit der Annahme durch Fledermäuse zu erhöhen, müssen daher mehr 
neue Quartiere geschaffen werden, als bestehende Quartierstrukturen verloren gehen. Wo 
dies nicht umgesetzt werden kann, gibt es derzeit bei Eingriffen, die zum Verlust von Quar-
tierbäumen führen, keine geeigneten Maßnahmen, deren kurzfristige Erfolgssicherheit aus-
reichend belegt ist. Eine Ausnahme nach § 45 Abs 7, BNatSchG ist in diesem Fall erforder-
lich. 
 
Nutzt eine lokale Fledermauspopulation bereits regelmäßig und über Einzeltiere hinaus Vo-
gel- oder Fledermauskästen können zusätzliche Kästen Quartierverluste vorgezogen aus-
gleichen. Sie sind aber immer mit langfristigen Maßnahmen zur Stärkung des natürlichen 
Quartierangebots zu kombinieren. Langfristige Maßnahmen sind laut Artenschutzrechtlicher 
Verträglichkeitsstudie geplant. Ob die vom Vorhaben betroffenen Fledermäuse bereits an 
Fledermauskästen gewöhnt sind, geht aus dem Gutachten nicht hervor. 

 

Für jedes verloren gehende Quartier sind mindestens drei Fledermauskästen anzu-
bringen. Die Kastenmodelle richten sich nach den zerstörten Quartiertypen (Rund-, Flach- 
oder Überwinterungskästen; z. B. neun Rundkästen für einen Baum mit drei Spechthöh-
len). Im Falle abstehender Rindenplatten ist ein Flachkasten pro Quartierbaum ausreichend, 
wobei die artspezifisch bevorzugte Spaltenbreite zu beachten ist. 

Die Kästen sollten möglichst in unmittelbarer Nähe zu den verlorenen Quartieren aufgehängt 
werden, in jedem Fall aber in dem von den betroffenen lokalen Populationen genutzten Le-
bensraum. Dabei sind die artspezifischen Aktionsradien entsprechend der Fachliteratur zu 
beachten z. B. MESCHEDE & HELLER (2002). 

Weiterhin sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 
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- Anbringung mindestens ein Jahr vor Beseitigung der Quartierbäume (möglichst noch früher). 

- Befestigung an Bäumen, deren Überleben auf absehbare Zeit (> 20 Jahre) gesichert er-
scheint. 

- Bäume mit Kästen so markieren, dass ihre Bedeutung als CEF-Maßnahme deutlich wird 
(nicht fällen!). 

- Einhaltung einer ausreichenden Entfernung zu potenziellen Stör- und Gefahrenquellen. z. B. 
dürfen die Kastenstandorte nicht durch Licht von Verkehrswegen (Beleuchtung, Fahrzeuge) 
oder Siedlungen aufgehellt werden. 

- Anbringen der Kästen in unterschiedlichen Höhen (drei bis fünf Meter in Abhängigkeit von 
den Zielarten) und mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestands-
rand und innerhalb des Bestandes). 

- Freie An- und Abflugmöglichkeiten; diese sind dauerhaft sicherzustellen (regelmäßiger 
Rückschnitt von Aufwuchs). 

- Anbringung in Gruppen aus ca. fünf bis zehn Kästen (auf jeweils ca. 500 m²). Zwischen den 
Gruppen sollte ein Abstand von mindestens 100 m eingehalten werden. 

- Bei jeder Fledermauskastengruppe sollte mindestens ein Vogelkasten für Höhlenbrüter (z. B. 
Meisen) angebracht werden, um die Konkurrenz durch Vögel in den Fledermauskästen zu 
verringern. 

- Spaltenquartiere (Flachkästen, Fledermausbretter) können auch an Jagdkanzeln, Forsthüt-
ten und anderen Gebäuden im und am Wald angebracht werden, wenn die langfristige Erhal-
tung gesichert ist (> 20 Jahre). 

Fledermauskästen sind jährlich zu prüfen und ggf. zu reinigen (ausfegen); dies gilt auch für 
unten offene Kastenmodelle. Ihre Funktionsfähigkeit ist so lange sicherzustellen, bis langfris-
tige Maßnahmen zur Stärkung des Quartierangebots wirken, defekte und abgängige Kästen 
sind zu ersetzen. Ob die Kästen von den Zielarten in erforderlichem Umfang angenommen 
werden und die Maßnahme wie gewünscht wirkt, lässt sich nur durch regelmäßiges Monito-
ring belegen. Mindestens eine jährliche Kontrolle ab Mitte Juli bis Anfang September durch 
eine fledermauskundlich erfahrene Fachkraft ist anzuraten. (Dr. A. ZAHN 2021, Koordinati-
onsstelle für Fledermausschutz, Ludwig-Maximilians-Universität München) 
  
Benötigte Fledermauskästen zum Ausgleich der Quartierverluste durch das Vorhaben 
 
Leider wurde im Gutachten nicht genau nach „Baumhöhlen“ & anderen Bäumen mit Quar-
tierpotenzial aufgeschlüsselt. Es ist auch nicht ersichtlich, ob Bäume mit mehreren Quartier-
möglichkeiten betroffen sind. Die Bilanzierung der benötigten Fledermauskästen erfolgt da-
her in Summe und ist ggf. weiter zu erhöhen. Die Ausführung, ob Fledermausrundkästen  
oder Fledermausflachkästen auszubringen sind, ist entsprechend des Quartierverlustes an-
zupassen. 
 
 
Bilanzierung:  
 
 Verlust                                                             Benötigter Ausgleich 
 
  183 potenzielle Quartierbäume x 3                549  Fledermauskästen                       
 
      
Im Gutachten wurde ein Bedarf von 183 Fledermauskästen ermittelt, dem gegenüber stehen 
nach Berechnungsgrundlage der Koordinationsstelle für Fledermausschutz, Ludwig-
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Maximilians-Universität München ein Ausgleichsbedarf von mindestens 549 Fledermauskäs-
ten je nach verlorengehender Quartierart. 
 
Die in Verbindung mit dem Ausbringen von Fledermauskästen notwendigen langfristigen 
Maßnahmen zur Stärkung des natürlichen Quartierangebots wurden im Gutachten berück-
sichtigt, ein zeitlicher Vorlauf zur Ausbringung der Fledermauskästen wäre laut Gutachten 
gegeben.  
 
 
Im Gutachten werden Pflegemaßnahmen der Fledermauskästen auf 10 Jahre empfohlen. 
Die Pflege der Kästen sollte jedoch dauerhaft und muss mindestens 20 Jahre gesichert sein. 
Ein jährliches, über die Pflegedauer kontinuierliches Monitoring muss gesichert sein. 
 
Bei der im Gutachten aufgeführten Maßnahme,  bei der gefällten Habitatbäumen die Stamm- 
oder Astabschnitte mit Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse ausgesägt und an Bäumen im 
Umfeld des Vorhabengebietes exponiert werden sollen, handelt es sich nicht um eine CEF-
Maßnahme. Da diese „Biotophölzer“ während des Eingriffs geborgen und neu angebracht 
werden, ist ihre Wirksamkeit vor dem Eingriff nicht gegeben. Daher sind sie nach Ansicht der 
Koordinationsstellen für Fledermausschutz derzeit als Minimierungsmaßnahme, aber nicht 
als CEF-Maßnahme einzustufen. Der Nutzwert solcher Maßnahmen ist bisher nicht ab-
schließend belegt, deshalb können die „Biotophölzer“ nicht auf die benötigte Anzahl der Fle-
dermauskästen angerechnet werden. 
 
Der Vorhabenträger trägt vor, dass die Maßnahme V6, das Ausbringen von „Biotophölzern“, 
eine in der vom Bundesumweltministerium beauftragten Studie „Rahmenbedingungen für die 
Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben“ ein empfohlenes 
Standardmodell zur Überbrückung des Zeitraumes bis zur Wirksamkeit dauerhafter Maß-
nahmen sei. Die dauerhaft wirksamen Maßnahmen bestünden im Aussparen von Bäumen 
aus der Nutzung u.a. von 44 Eichen. 
 
Das Ausbringen von wie in den Gutachten beschriebenen „Biotophölzern“ als Ersatz für ver-
lorengehende Fledermausquartiere wird in der Studie unter (3.7.3 S 52) jedoch überhaupt 
nicht erwähnt. Vergleicht man das im Regionalplan ausgewiesene Vorranggebiet für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe Kies & Sand erscheint es so, als stünden mindestens 10 
der dauerhaft zu erhaltende Eichen im Vorranggebiet. Eine dauerhafte Sicherung der Eichen 
wäre nur durch eine Verzichtserklärung auf weitere Erweiterungen der Kiesgrube Freistett 
möglich. 
 
 
Vögel 
 
Schwarzspecht  
(Exemplarisch da zu 100% durch direkten Flächenentzug betroffen) 

 
Eine vertiefte Literaturrecherche kommt zum Ergebnis: 

Maßnahmen 

Nutzungsverzicht, Erhöhung des Erntealters in Altholzbeständen, Förderung von stehendem 
Totholz, Ringeln von Bäumen. 

Schwarzspechte bauen sich ihre Höhlen meist in ältere Bäume mit hohen säulenartigen, 
glattrindigen Stämmen, wobei die Buche (sofern vorhanden) meist gegenüber anderen 
Baumarten bevorzugt wird. Als Brutplatz optimal geeignete Gehölzbestände müssen für 
den Schwarzspecht gesichert werden, um ein Angebot an störungsarmen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten zu gewährleisten. Totholz spielt für die Nahrungssuche des 
Schwarzspechtes eine besondere Rolle. Daher muss auch der Totholzreichtum in der 
Fläche erhöht werden z. B. durch Erhalt von Totbäumen, Ringeln oder Belassen von 
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Hochstümpfen bei Durchforstungen. Die Maßnahmen sind i.d.R. nur in Kombination mit 
anderen Maßnahmen wirksam. 

Aspekte der Prognosesicherheit 

a) Erhalt von Alt- und Totholz: Die benötigten Strukturen stehen kurzfristig bereit / sind be-
reits vorhanden. Die für den Maßnahmentyp relevanten Ansprüche der Art sind gut bekannt. 
Der Erhalt von geeigneten, bestehenden Altholz (-gruppen) wird in der Literatur zahlreich 
vorgeschlagen („Altholzinselprogramm“) (BAUER et al. 2005, HÖLZINGER & KROYMANN 
1981, KÜHLKE 1985, WEISS 2005). Der Nutzungsverzicht / die Erhöhung des Erntealters ist 
im Regelfall zusammen mit der Totholzförderung durchzuführen. 

b) Förderung Totholz: Die benötigten Strukturen stehen mittelfristig bereit. Wissenschaftlich 
dokumentierte Nachkontrollen liegen nicht vor und sind mit derzeitigen Methoden nur be-
grenzt und mit hohem Aufwand (Telemetrie) nachweisbar, da Schwarzspechte große Akti-
onsräume haben. Die Maßnahme wird vom Typ her (Förderung / Erhalt Totholz) in der Lite-
ratur (z. B. BAUER et al. (2005 S. 781), NLWKN (2010) und RUGE & BRETZENDORFER 
(1981) genannt. Die Maßnahme ist grundsätzlich plausibel. Aufgrund von noch bestehenden 
Kenntnisdefiziten insbesondere zur Zeitdauer der Zersetzung nach Durchführung der Maß-
nahme (in Abhängigkeit von Baumart, Dicke, Standort) ist für die Maßnahme ein Monitoring 
durchzuführen (Kontrolle auf Fortschritt der Zersetzung). 

Für die in a, b, beschriebenen Maßnahmen gilt jedoch auch: Wissenschaftlich dokumentierte 
Nachkontrollen liegen nicht vor.   
 
c) Zu der Maßnahme  „Ausbringen von im Gutachten beschriebenen Biotophölzern“ konnten 
keine Literaturnachweise gefunden werden. Zum Ausbringen von künstlichen Nisthilfen und 
zum Fräßen von Baumhöhlen in potenziell geeigneten „Höhlenbäumen“, was in Annäherung 
mit dem Ausbringen der im Gutachten beschriebenen „Biotophölzer“ vergleichbar wäre, wur-
den als nicht geeignete Maßnahme klassifiziert. Nachweise von Schwarzspechtbruten in 
„künstlichen Baumhöhlen“ oder Nistkästen liegen nicht vor. (Quelle a,b,c, u.a. LANUV, Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) 
 

d) Dass die „Biotophölzer“ wie im Gutachten behauptet in der Lage sind die Habitatfunktio-
nen für die Spechte kurzfristig zu erhalten, wird insbesondere hinsichtlich des Ausgleiches 
für  vorhabenbedingt verlorengehende Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch nichts belegt. 
Herr Prof. Dr. Peter Berthold, weltweit anerkannter Ornithologe und ehemaliger Direktor des 
Max Planck Institutes für Ornithologie, ist der Auffassung, dass von der Maßnahme „Aus-
bringen von „Biotophölzer“ nichts zu halten ist. 

e) Nach Sichtweise des LNV ist den beschriebenen Maßnahmen a, b, eine gewisse Plausibi-
lität zuzugestehen. Handelte es sich bei den Maßnahmen um eine reine Fördermaßnahme 
zum Erreichen eines guten Erhaltungszustandes in einem Natura 2000-Gebiet in das kein 
anderer Eingriff erfolgte, würde der LNV hier Erfolgsaussichten sehen. Im vorliegenden Fall 
sind die Maßnahmen jedoch mit einem geplanten Vorhaben/Eingriff in ein Natura 2000-
Gebiet zu bewerten, das die Erheblichkeitsschwelle nach LAMBRECHT & TRAUTNER be-
reits als Einzelvorhaben mehrfach überschreitet und die Kumulationswirkung der anderen 
zugelassenen Projekte im Natura 2000-Gebiet mit dem Vorhaben bisher überhaupt unter-
sucht wurden. 

f) Fördermaßnahmen für eine Population sind immer daran gebunden, dass der Population 
genügend Fläche zur Entwicklung zur Verfügung steht. Darauf beruhen die nach 
LAMBRECHT & TRAUTNER entwickelten Vorgaben zur Überschreitung der Erheblichkeits-
schwelle durch direkten Flächenentzug. Immer weiter komprimierte wenn auch „aufgewerte-
te“ Lebensräume können den direkten Flächenverlust nur in äußerst begrenztem Maße 
„ausgleichen“. Im betroffenen Natura 2000-Gebiet verringerte und verringert sich die Fläche 
jedoch kontinuierlich in signifikant über der Erheblichkeitsschwelle liegenden Ausmaßen. 
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Aus Effizienzgründen wird nicht auf jede betroffene Spechtart artenspezifisch eingegangen. 
Die Darstellungen in a bis f sind dem Grunde nach übertragbar. 
 
Ersatzaufforstung Maßnahme K6 
 
Im LPB auf Seite 79 wird beschrieben, dass durch die zeitlich gestaffelte Rodung der Vorha-
bensfläche in vier Abschnitten in Kombination mit dem frühzeitigen Beginn der Aufforstung 
immer ausreichend große Ausweichshabitate für die im Bereich der Vorhabenfläche brüten-
den Singvögel zur Verfügung stehen sollen. Weiterhin wird beschrieben, dass die Räumung 
des ersten Erweiterungsabschnittes – die rechtzeitige Genehmigung vorausgesetzt im 
Spätherbst 2023 - zum Verlust von Brutmöglichkeiten für die Brutzeit 2024 auf ca. 2,13 ha 
führt. Ein Teil der betroffenen Brutpaare soll laut Gutachten in umgebende Flächen auswei-
chen können. Insbesondere stünden dann aber die nach derzeitigem Planungsstand im Win-
ter 2022/2023 bepflanzte Erstaufforstungsfläche im „Viehgrund“ und „Steingrund“ mit 
insgesamt 4,87 ha als für die betroffenen Vogelarten optimierte Ausgleichslebensräu-
me zur Verfügung. Im Gutachten wird darauf hingewiesen, dass diese „optimierten Aus-
gleichslebensräume“ mehr als doppelt so groß sind als die im ersten Jahr in Anspruch ge-
nommene (gerodete und abgeräumte) Auenwaldfläche. 
 
a) Dass einer auf einem Acker im Winter 2022/23 neubegründeten Forstkultur (Erstauffors-
tung) die Funktionen eines „optimierten Ausgleichslebensraumes“ für die 2024 durch das 
Vorhaben verlorengehenden Brutmöglichkeiten zugesprochen werden, entbehrt jeglicher 
fachlichen Praxiserkenntnis. Hier zeigt sich ungeschminkt wie Natur- und Artenschutz zu-
gunsten von wirtschaftlichen Interessen zurückzustehen hat. Eine einjährige Forstkultur 
kann niemals die Bruthabitate / Brutmöglichkeiten eines mittelalten Auenwaldes erset-
zen, auch nicht wenn sie doppelt so groß wie die Verlustfläche ist. Der Vorhabenträger 
kann keinen Wald pflanzen sondern nur „kleine Bäumchen“, die sich im Laufe vieler Jahre im 
Zusammenspiel mit anderen Pflanzen und Tieren zu einem Wald entwickeln. In der Literatur  
wird beschrieben, dass bei neubegründeten Forstkulturen Brutversuche ab dem dritten 
Standjahr sehr wahrscheinlich und ab dem fünften Jahr als gesichert gelten können. Zur 
Funktionserfüllung wie im Gutachten beschrieben bedarf es einer erheblich längeren Ent-
wicklungszeit der Forstkultur wie sie nach einem Jahr Entwicklungszeit gegeben ist. Wie sich 
die Neuaufforstung in Zeiten der Klimakrise überhaupt entwickelt, ist mit größten Prognose-
unsicherheiten behaftet und kann auch vom Vorhabenträger nicht garantiert werden. 
 
b) Dass die vom Vorhaben betroffenen Brutpaare einfach in umliegende geeignete Habitate 
ausweichen können, widerspricht den Erfahrungen des LNV. Möglicherweise bestehende 
geeignete Habitate in der näheren Umgebung werden mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits 
durch ansässige Brutpaare und andere Tierarten genutzt und stehen den  „ausquartierten“ 
Brutpaaren daher nicht zu Verfügung.  

 
c) Ausreichend Fortpflanzungs- und Ruhestätten der betroffenen Vogelarten stehen aufgrund 
der viel zu kurzen Entwicklungszeit der beschriebenen Erstaufforstungsflächen nicht unun-
terbrochen im räumlichen Zusammenhang zur Verfügung. Die Verbote nach §44 werden 
ausgelöst.  
 
 
Amphibien 
 
In der Stellungnahme des LNV vom 27.09.2019 sind wir ausgiebig auf die erheblichen Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Amphibien, Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch eingegan-
gen. Die dort beschriebenen Auswirkungen hält der LNV vollumfänglich aufrecht. Daher wer-
den hier wesentliche Punkte die alle Amphibien betreffen benannt. 
 
Bei Umsetzung der Maßnahme ist es laut Gutachten nicht zu vermeiden, dass Springfrösche 
und Kleine Wasserfrösche verletzt und getötet werden. Der LNV geht davon aus, dass dies 
auch auf alle anderen vom Vorhaben betroffenen Amphibien zutrifft. Die Überschreitung der 
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Signifikanzschwelle wird aber vom Vorhabenträger ausgeschlossen. Das Abschieben des 
Oberbodens im Vorhabenbereich soll laut LPB Maßnahme VI in den Wintermonaten von 1. 
November bis 28. Februar erfolgen. 
 

a) Besondere Beachtung bei der Prüfung eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot kommt 
dem Begriff der „Signifikanz“ zu. Um eine unverhältnismäßige Behinderung für die Vorhaben-
realisierung auszuschließen, muss sich der Schadenseintritt durch das Vorhaben in signifi-
kanter Weise erhöhen, so dass im Ergebnis eine deutliche Steigerung des Tötungs- und Ver-
letzungsrisikos vorzuliegen hat. Eine solche Steigerung ist immer dann anzunehmen, wenn 
die Gefahrenschwelle über dem stets im Naturraum gegebenen Risiko liegt (u.a. des im 
Rahmen des im allgemeinen Naturgeschehen liegenden Risikos, Opfer einer anderen Art zu 
werden). Zur Frage der insoweit nur eingeschränkt kontrollierbaren naturschutzrechtlichen   
Einschätzungsprärogative ist anzumerken, dass die Behörde im Genehmigungsverfahren 
den aktuellen Stand der ökologischen Wissenschaft zu berücksichtigen hat. (VG Arnsberg, 
Urt. v. 20.02.2018 – 4 K 1411/16). 

b) Alle einheimischen Amphibienarten sind nach BNatSchG besonders geschützt und unter-
liegen dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach §44, Abs.1 BNatSchG. Durch das Ab-
schieben des Oberbodens und Beräumung der Vorhabenfläche in den Wintermonaten nimmt 
der Vorhabenträger vorsätzlich in Kauf, dass mehr Individuen getötet oder verletzt werden 
als unvermeidbar. Da sich die verbliebenen Amphibien in der Winterstarre befinden, ist eine 
Flucht unmöglich. Diese Vorgehensweise erhöht das Tötungs- und Verletzungsrisiko in signi-
fikanter Weise weit über das im Rahmen des im allgemeinen Naturgeschehen liegenden 
Risikos. Da auch streng geschützte Arten betroffen sind, wäre bei Umsetzung der „Maßnah-
me“ ein Straftatbestand erfüllt. Wenn sich die vorsätzliche Handlung auf eine streng ge-
schützte Art bezieht, liegt grundsätzlich ein Straftatbestand nach § 71 Abs. 2 BNatSchG vor. 
Unter bestimmten Umständen ist auch fahrlässiges Handeln nach § 71 Abs. 4 BNatSchG 
strafbar. (Vollzugshinweis zum Artenschutz S.169, LANA ständiger Ausschuss Arten & Bio-
topschutz 2010) Das Habitat- und Artenschutzrecht unterscheidet gleichermaßen zwischen 
einem grundsätzlichen Verbot der erheblichen Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten 
bzw. des Verstoßes gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und der Möglichkeit der 
Gewährung einer Ausnahme. Jedes Vorhaben, das ein Natura 2000-Gebiet erheblich beein-
trächtigt oder gegen artenschutzrechtliche Verbote verstößt, bedarf deshalb – wenn es reali-
siert werden soll - der Zulassung einer Ausnahme. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7, 
BNatSchG ist bei der beschriebenen Vorgehensweise, in der inaktiven Phase der Amphi-
bien, zwingend erforderlich.  

c) Es muss geprüft werden, welche Amphibienarten infolge der Beräumung der Vorhabenflä-
che in der inaktiven Phase der Amphibien, Störungen oder einem Tötungs-/Verletzungsrisiko 
ausgesetzt sein können. Arten, nur weil sie nicht mehr oder noch nicht im Bestand bedroht 
sind oder „nur besonders geschützt“ sind, als nicht 'planungsrelevant' oder für rechtlich be-
langlos zu erklären, sind nach dem EuGH Urteil vom 4.März 2021 C-473/19 und C-474/19 
unionsrechtswidrig. „EuGH-Artenschutz fürs Individuum“ 

Durch das geplante Vorhaben werden laut Gutachten Landlebensräume und die dort gele-
genen Fortpflanzungsstätten unwiederbringlich zerstört. Als Ausgleich soll eine Schlute so 
vertieft werden, dass sie sich als Laichgewässer eignet. 
 

a) Der Verlust des Landlebensraumes (Ruhestätte) kann durch Vertiefen einer Schlute nicht 
ausgeglichen werden. Im EU-Leitfaden zum strengen Schutzsystem, II.3.4b Rn. 59 werden 
als Ruhestätten Bereiche benannt, die für das Überleben eines Tieres oder einer Gruppe von 
Tieren während einer nicht aktiven Phase (z.B. Schlaf, Versteck, Mauser, Überwinterung) 
erforderlich sind. Erklärtes Ziel ist es, die ökologische Funktionalität von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten zu erhalten. Durch das Vorhaben verschlechtert sich das Angebot an Ruhestät-
ten im Natura 2000-Gebiet in signifikanter Weise um ca. 12ha. Das Vorhaben steht der Ziel-
setzung der Erreichung eines guten Erhaltungszustandes der Amphibien entgegen. 
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Gelbbauchunke 

Die Gelbbauchunke ist eine Pionierart, die neue „Kleinstgewässer“ wie Fahrspuren, Pfützen 
usw. rasch besiedelt und bei ungünstigen Bedingungen auch wieder verschwindet. Die 
Gelbbauchunke wurde im Vorhabengebiet mehrfach nachgewiesen siehe LUBW-
Artenkartierung. Die temporäre „Abwesenheit“ ist nicht gleichzusetzen mit dem nicht Vor-
handensein der Art. Gerade die Tatsache, dass die Gelbbauchunke bei günstigen Bedingun-
gen mehrfach im Vorhabengebiet nachgewiesen wurde belegt, dass das Vorhabengebiet 
von der Art besiedelt und genutzt wird. Eine Rückfrage bei der LUBW ergab, dass davon 
ausgegangen wird, dass die Datenlage der LUBW zur Gelbbauchunke von den Genehmi-
gungsbehörden genutzt wird. Die Gelbbauchunke überwintert an Land, die vorangestellten 
Ausführungen zu den Amphibien schließen die Gelbbauchunke mit ein.  

Reptilien 

Zaun und Mauereidechsen 
 
In der Stellungnahme des LNV vom 27.09.2019 sind wir ausgiebig auf die erheblichen Aus-
wirkungen des Vorhabens auf Zaun- und Mauereidechsen eingegangen. Die dort beschrie-
benen Auswirkungen hält der LNV vollumfänglich aufrecht.  
 
 
Säugetiere 
 
Wildkatze 
 
In der Änderung der Artenschutzrechtlichen Studie wird festgestellt, dass vorhabenbedingt 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sowie Nahrungs- und / oder andere essentielle Teilhabita-
te der Wildkatze so erheblich beschädigt oder zerstört werden, dass dadurch die Funktions-
fähigkeit der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt. (§44 Abs.1 Nr.3 BNatScG)  
Ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) kann die ökologische Funk-
tion im vom Vorhaben betroffenen Gebiet nicht gewahrt bleiben. Ohne CEF-Maßnahmen 
wäre das Vorhaben unzulässig. Folgende vom Vorhabenträger beschriebene CEF-
Maßnahmen sollen verhindern, dass Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst 
werden und die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten gewahrt blei-
ben. 
 
a) Aufwertung von Waldbereichen mit kurz- und mittelfristiger Wirkung (K1) 
b) Aufwertung von Waldbereichen mit langfristiger Wirkung (K2) 
c) Ersatzaufforstung im Viehgrund (K6) 
d) Verbringen von Stammabschnitten mit Höhlen und Nahrungspotential für Spechte sowie 
e) Baumstubben und Totholz in die Maßnahmefläche K1 (V6) 
 
 
Der LNV teilt hier die Auffassung u.a. der rechtlichen Fachliteratur, die besagt: 

Die vollständige ökologische Wirksamkeit der CEF-Maßnahme muss zum Eingriffs-
zeitpunkt gegeben sein<. Ist dem nicht so, handelt es sich um einen artenschutzrecht-
lichen nicht zulässigen Eingriff! (Naturschutzrecht in der Praxis 2. Auflage, LANA 
2006, Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes 
bei Infrastrukturmaßnahmen 2010, RUNGE, et al.) 
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a) Aufwertung von Waldbereichen mit kurz- und mittelfristiger Wirkung (K1) 
 
Die vollständige ökologische Wirksamkeit der CEF-Maßnahme ist zum Eingriffszeitpunkt 
nicht gegeben. Die ökologische Wirksamkeit wird zum Großteil erst nach mehreren Jahren 
erreicht. 
  
b) Aufwertung von Waldbereichen mit langfristiger Wirkung (K2) 
 
Die vollständige ökologische Wirksamkeit der CEF-Maßnahme ist zum Eingriffszeitpunkt 
nicht gegeben. Die ökologische Wirksamkeit wird  erst nach Jahrzehnten erreicht. 
  
c) Ersatzaufforstung im Viehgrund (K6) 
 
Die vollständige ökologische Wirksamkeit der CEF-Maßnahme ist zum Eingriffszeitpunkt 
nicht gegeben. Die ökologische Wirksamkeit wird erst nach mehreren Jahren erreicht. 
 
 
d) Verbringen von Stammabschnitten mit Höhlen und Nahrungspotential für Spechte sowie 
…  
 
Die vollständige ökologische Wirksamkeit der CEF-Maßnahme ist zum Eingriffszeitpunkt 
nicht gegeben. Da diese „Stammabschnitte“ während des Eingriffs geborgen und neu ange-
bracht werden, ist ihre Wirksamkeit vor dem Eingriff nicht gegeben. Daher ist die Maßnahme 
nicht als CEF-Maßnahme einzustufen. Der Nutzen der Maßnahme für die Wildkatze er-
schließt sich dem LNV nicht. 
 
 
e) ... Baumstubben und Totholz in die Maßnahmefläche K1 (V6) 
 
Da die Baumstubben und Totholz während des Eingriffs geborgen und in die Maßnahmeflä-
che verbracht werden, ist ihre Wirksamkeit vor dem Eingriff nicht gegeben. Daher ist die 
Maßnahme nicht als CEF-Maßnahme einzustufen. 
 
 
Die vom Vorhabenträger beschriebenen Maßnahmen a,b,c,d,e sind keine vorgezoge-
nen Ausgleichmaßnahmen (CEF-Maßnahme). Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
werden ausgelöst, weil die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten nicht ohne teilweise, jahrzehntelange, zeitliche Unterbrechung gewahrt blei-
ben. 
 
 
Biber 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Biber wurden nicht untersucht. 
Zwischenzeitlich wurde ein signifikantes, sich fortpflanzendes Bibervorkommen nachgewie-
sen. Die Ausweisung eines Biberlebensraumes wurde beim RP-Freiburg durch LNV-BUND-
NABU beantragt. Mit Schreiben vom 28.04.21 Az. RPF55-56-8840-43/1/2 hat das RP-
Freiburg mitgeteilt, dass das Bibervorkommen nach Artenschutzrecht, unabhängig vom Ma-
nagementplan zu berücksichtigen ist.  
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Biber sind noch zu prüfen. 
 
 
Wirkungspotenzial des Vorhabens 
 
Als anlagebedingte Wirkung des Vorhabens soll weiterhin die Herstellung einer Gewässer-
überleitung vom Rheinseitenkanal in einen Schlut berücksichtigt werden.  
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a) Die Gewässerüberleitung ist keine anlagebedingte Wirkung, sondern eher eine Maßnah-
me, um die nötigen Ökopunkte in der Eingriffs-Ausgleichsbilanz zu generieren. 
 
b) Ähnliche Maßnahmen wurden bereits im Vorfeld zum Integrierten Rheinprogramm 
diskutiert. Diese wurden aber aufgrund dessen, dass invasive Krebsarten wie z.B. der 
Kalikokrebs sich dann weit einfacher in den Natura 2000-Gebieten verbreiten kann, 
verworfen. 
 
Böden 
 
Durch das geplante Vorhaben kommt es zum Verlust an Böden mit mittlerer und hoher Wer-
tigkeit. Bei der nunmehr sechs Jahre andauernden Evaluation der Ökokontoverordnung 
wächst die Erkenntnis, dass das Schutzgut Boden eine wesentlich höhere Bewertung nach 
ÖKV zugestanden werden muss. Leider sieht die derzeit noch gültige ÖKV diese Wertschät-
zung unserer Böden nicht vor.  
 
Das vorhabenbedingte Defizit nach ÖKV im Schutzgut Boden beträgt 1.165.088 Ökopunkte. 
Die „Kompensation“ dieses Defizites soll vorrangig durch Ersatzaufforstungen ausgeglichen 
werden. Der Schutzgutübergreifende Ausgleich, den die ÖKV  ermöglicht, kompensiert 
keine einzige vorhabensbedingte verlorengehende Bodenfunktion wie: Bodenfrucht-
barkeit, Ausgleich im Wasserkörper, Filter und Puffer von Schadstoffen. Es wird ledig-
lich rechnerisch die Illusion eines „Ausgleichs“ erzeugt. Teile der Ökokontoverordnung 
werden zunehmend kritisch und als nicht zielführend angesehen. Die vom Zukunftsforum 
Natur & Umwelt Ortenau e.V. im Rahmen eines Positionspapieres 2017 kreierte Begrifflich-
keit: - Ökokontoverordnung  =  moderner  Ablasshandel - kommt auch hier „gesetzestreu“ zur 
Anwendung. 
 
 
Dingliche Sicherung 
 
Der LNV teilt die Auffassung des Vorhabenträgers nicht, dass aufgrund der Einbindung 
staatlicher Stellen auf eine dingliche Sicherung der verschiedenen Maßnahmen verzichtet 
werden kann. Die langen teils über Jahrzehnte angelegten Maßnahmen begründen gerade-
zu die dingliche Sicherung der Maßnahmen. 
 
 
Alternative Standorte,  
§15 BNatSchG 

 
Die Aussage des Vorhabenträgers, dass der Eingriff unvermeidbar sei und es keine Alterna-
tive gäbe, ist unrichtig. 
 
Laut Regionalplan stünden alternative konfliktärmere Abbaugebiete am selben Ort (Rheinau) 
zur Verfügung. Das Fortbestehen der Firma des Vorhabenträgers könnte über Jahrzehnte 
sichergestellt werden, ohne dass in ein Natura 2000-Gebiet eingegriffen werden muss. Diese 
Minimierungsmöglichkeiten wurden in den vorgelegten Gutachten nicht in Erwägung gezo-
gen. 
 
 
Fazit 
  
 

 Bei dem Vorhabengebiet handelt es sich um ein ökologisch wertvolles Natura 2000-
Gebiet. Der vorhabenbedingte Eingriff in das Vogelschutzgebiet liegt für verschiede-
ne Arten weit über der Erheblichkeitsschwelle und ist somit unzulässig. 

 
 Summationseffekte wurden in der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung rechtswidrig 

nicht berücksichtigt. 
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 Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse sind  unzureichend. 

 
 CEF-Maßnahmen zum Schutz der Wildkatze sind keine CEF-Maßnahmen. 

 
 Auswirkungen des Vorhabens auf den Biber wurden nicht geprüft. 

 
 

 Das Abschieben des Oberbodens zur Inaktivphase der Amphibien führt zu einem 
signifikanten Anstieg des Verletzungs- und Tötungsrisikos. Ein Straftatbestand könn-
te die Folge sein. 

 
  Eine auf einem Acker im Winter 2022/23 neubegründete Forstkultur (Erstaufforstung) 

kann kein „optimierter Ausgleichslebensraum“ für die 2024 durch das Vorhaben verlo-
rengehenden Brutmöglichkeiten  der Singvögel sein. 
 

 Alternative Standorte, die nicht in ein Natura 2000-Gebiet eingreifen, stehen zur Ver-
fügung, wurden jedoch nicht in Erwägung gezogen. 

 
Aufgrund der ausführlich dargelegten, weiterhin bestehenden artenschutzrechtlichen Defizi-
te, ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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